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Schwarzach, 10.03.2026 

Festlegung einer höchstzulässigen Fahrgeschwindigkeit von 40 km/h im Ortsgebiet von 

Schwarzach 

Verordnung 

des Gemeindevorstandes der Gemeinde Schwarzach 

Die Gemeinde Schwarzach hat mit fachlicher Begleitung und unter Einbindung der Bevölkerung ein 

Straßen- und Wegekonzept für die Straßen im Gemeindegebiet erarbeitet und durch die 

Gemeindevertretung verabschiedet. In Umsetzung dieses Konzeptes und im Interesse der Sicherheit, 

Leichtigkeit und Flüssigkeit des Verkehrs sind nachfolgende Maßnahmen angeordnet. 

Gemäß den §§ 20 Abs 2a und 94d 21 der Straßenverkehrsordnung 1960 (StVO 1960) BGBI. Nr. 159/1960, 

i.d.g.F., iVm § 60 Abs 1 Gemeindegesetz, LGBI. Nr. 40/1985, i.d.g.F. wird verordnet:

§ 1

Zulässige Höchstgeschwindigkeit 40 km/h 

Auf allen Straßen mit öffentlichem Verkehr innerhalb des Ortsgebiets von Schwarzach (§ 2 Ziff 15 StVO) 

mit Ausnahme der Landesstraßen wird die zulässige Höchstgeschwindigkeit auf 40 km/h beschränkt. 

§2

Kundmachung 

Diese Verordnung ist gemäß§ 44 Abs 1 und 4 StVO 1960 wie folgt kundzumachen: 

1. Jeweils am Beginn des Ortsgebietes ist in Verbindung mit dem Hinweiszeichen „Ortstafel"

(§ 53 Z 17a StVO 1960) das Vorschriftszeichen .,40 km/h"(§ 52 lit a Z 10a StVO 1960) und

darunter eine Zusatztafel(§ 54 StVO 1960) mit der Aufschrift „Ausgenommen Landesstraßen"

anzubringen.
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§3 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

Diese Verordnung tritt gemäß § 44 Abs 1 StVO 1960 mit der Anbringung dieser Zeichen in Kraft. 

Verordnungen, die dieser Verordnung widersprechen, verlieren mit Kundmachung dieser Verordnung ihre 

Gültigkeit. 

/ 

Der Bürgerm 

DI Th 

Ergeht an: 

1.Gemeinde Schwarzach, Bauhof mit dem Ersuchen die Verordnung durch das Anbringen der Beschilderung ordnungsgemäß 
kundzumachen. 
2.zur Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde Schwarzach bzw. Veröffentlichungsportal 
3.Bezirkshauptmannschaft Bregenz 
4.Polizei Wolfurt 
5. Ortsfeuerwehr Schwarzach 
6. Gemeinde Schwarzach, Abfallwirtschaft 
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